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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1976

Norm

JGG 1961 §17

StGB §50

Rechtssatz

Bestellung eines Bewährungshelfers setzt voraus, daß diese Maßnahme (nach den konkreten Umständen des

Einzelfalles) notwendig oder jedenfalls zweckmäßig ist, um den Rechtsbrecher, vor allem nach seiner Person, seinem

Vorleben, seiner unmittelbaren Umwelt, in der er lebt und deren Ein üssen er ausgesetzt ist, spezialpräventiv positiv

zu beein ussen; dabei auch Berücksichtigung der Art der begangenen Straftat und des allfälligen Zusammenhangs

zwischen dieser und den angeführten, die Persönlichkeit des Rechtsbrecher prägenden Faktoren.
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